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SpieleinsSpieleinsäätze in tze in ÖÖsterreich (in Mrd. sterreich (in Mrd. €€))

20072007 20082008 20092009 20102010

TotalTotal 12,1912,19 13,5513,55 13,6613,66 13,6013,60

LotteriespieleLotteriespiele 1,021,02 1,111,11 1,091,09 1,071,07

SpielbankenSpielbanken 4,764,76 5,055,05 4,954,95 4,864,86

OnlineOnline--GamingGaming 1,531,53 1,841,84 2,152,15 2,352,35

SportwettenSportwetten 0,960,96 1,031,03 1,091,09 1,141,14

AutomatenAutomaten 3,923,92 4,524,52 4,384,38 4,184,18



Rahmenbedingungen in Rahmenbedingungen in ÖÖsterreichsterreich

Bundesgesetzliche RegelungenBundesgesetzliche Regelungen
GlGlüückspielgesetz (GSpG) ckspielgesetz (GSpG) 
Strafgesetzbuch (Strafgesetzbuch (§§ 168 StGB)168 StGB)

Landesgesetzliche RegelungenLandesgesetzliche Regelungen
OOöö. Gl. Glüücksspielautomatengesetzcksspielautomatengesetz
OOöö. . SpielapparateSpielapparate-- und Wettgesetzund Wettgesetz
wonach z.B. das Aufstellen von Geldspielapparaten bis dato verbowonach z.B. das Aufstellen von Geldspielapparaten bis dato verboten warten war…………



GlGlüücksspielgesetz 2010cksspielgesetz 2010

GlGlüücksspielcksspiel -- §§ 1 GSpG1 GSpG
–– ein Spiel wo das Ergebnis ausschlieein Spiel wo das Ergebnis ausschließßlich oder vorwiegend vom Zufall abhlich oder vorwiegend vom Zufall abhäängig ngig 

ist ist 
GlGlüücksspiele sind insbesondere Roulette, Beobachtungsroulette,Pokercksspiele sind insbesondere Roulette, Beobachtungsroulette,Poker, Black , Black 
Jack,Jack,……....

AUSSPIELUNG  AUSSPIELUNG  -- §§ 2 GSpG2 GSpG
es muss ein GSP vorliegen, wo es muss ein GSP vorliegen, wo 
ein Unternehmer tein Unternehmer täätig ist (veranstalten, anbieten, zugtig ist (veranstalten, anbieten, zugäänglich machen)nglich machen)
ein Spieler, oder andere eine vermein Spieler, oder andere eine vermöögensrechtliche Leistung erbringen (Einsatz)gensrechtliche Leistung erbringen (Einsatz)
vom Unternehmer/Spieler/od. anderen eine vermvom Unternehmer/Spieler/od. anderen eine vermöögensrechtliche Leistung in gensrechtliche Leistung in 
Aussicht gestellt wird (Gewinn).Aussicht gestellt wird (Gewinn).

Geringer BetragGeringer Betrag -- §§ 52 Abs 2 GSpG52 Abs 2 GSpG
bei Einsbei Einsäätzen tzen üüber 10ber 10€€ je Spiel tritt eine allfje Spiel tritt eine allfäällige Strafbarkeit nach dem llige Strafbarkeit nach dem 
GSpG hinter eine allfGSpG hinter eine allfäällige Strafbarkeit nach llige Strafbarkeit nach §§ 168 StGB zur168 StGB zurüückck



Situation in OberSituation in Oberöösterreichsterreich

Das Recht zur DurchfDas Recht zur Durchfüührung von Glhrung von Glüücksspielen steht alleine dem Bund zu, sofern im GSpG nichts cksspielen steht alleine dem Bund zu, sofern im GSpG nichts 
anderes bestimmt wird. anderes bestimmt wird. 

Aufgrund des Aufgrund des OOÖÖ SpielapparateSpielapparate-- und Wettgesetzesund Wettgesetzes war war das Aufstellen von Geldspielapparaten bis dato das Aufstellen von Geldspielapparaten bis dato 
verboten. verboten. 
Verboten ist weiters der gewerbsmVerboten ist weiters der gewerbsmäßäßige Abschluss oder die gewerbsmige Abschluss oder die gewerbsmäßäßige Vermittlung von Wetten ige Vermittlung von Wetten 
üüber Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Preisvereinbarung bereits ber Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Preisvereinbarung bereits stattgefunden haben, wie stattgefunden haben, wie 
voraufgezeichnete oder virtuelle Sportvoraufgezeichnete oder virtuelle Sport-- oder sonstige Ereignisse oder sonstige Ereignisse 

GSpG GSpG –– NEU :NEU :
Landesausspielungen mit GlLandesausspielungen mit Glüücksspielautomaten cksspielautomaten ((§§ 5 GSpG) 5 GSpG) 
Seit MSeit Määrz 2011 gilt das rz 2011 gilt das OOÖÖ GlGlüücksspielautomatengesetzcksspielautomatengesetz --genaue Richtlinien fgenaue Richtlinien füür Betreiberr Betreiber

VLT / VideoVLT / Video--LotterieLotterie--TerminalsTerminals –– eigene eigene ““OutletsOutlets““ nur mit Bundesnur mit Bundes--Konzession Konzession 
WINWINWINWIN--Lokale in OLokale in OÖÖ –– SchSchäärding, Steyr, Wels, Vrding, Steyr, Wels, Vööcklabruckcklabruck

(siehe  (siehe  §§ 12a GSpG 12a GSpG –– elektronische Lotterie)elektronische Lotterie)

„„WirtshauspokerWirtshauspoker““

Verbotene  AUSSPIELUNGENVerbotene  AUSSPIELUNGEN
illegale Casinos illegale Casinos mit Roulette/Beobachtungsroulette, Black Jack, Two Aces, POKER, mit Roulette/Beobachtungsroulette, Black Jack, Two Aces, POKER, etc.etc.
automatisierte und aufgezeichnete automatisierte und aufgezeichnete „„WettenWetten““ auf Hunde/Pferde/Kamelrennenauf Hunde/Pferde/Kamelrennen
Ausspielungen die nicht den Bewilligungen des OAusspielungen die nicht den Bewilligungen des OÖÖ GlGlüücksspielautomatengesetzes entsprechencksspielautomatengesetzes entsprechen



Wer ist zustWer ist zustäändig?ndig?

Amt der OAmt der OÖÖ LandesregierungLandesregierung
BezirksverwaltungsbehBezirksverwaltungsbehöörden rden 
BundespolizeidirektionenBundespolizeidirektionen
2. Instanz UVS2. Instanz UVS

Bezirksanwalt / StaatsanwaltBezirksanwalt / Staatsanwalt
BezirksgerichtBezirksgericht
2. Instanz Landesgericht2. Instanz Landesgericht



P r a x i s ?P r a x i s ?



Kontrolle vor OrtKontrolle vor Ort

Finanzpolizei Finanzpolizei –– vormals KIAB/SOKO GSPvormals KIAB/SOKO GSP
als Organe der als Organe der ööffentlichen Aufsicht ffentlichen Aufsicht 
nur fnur füür GSpGr GSpG

SicherheitspolizeiSicherheitspolizei
als Organe des als Organe des ööffentlichen Sicherheitsdienstesffentlichen Sicherheitsdienstes
ffüür Landesgesetzer Landesgesetze
ffüür GSpGr GSpG
ffüür StGB / r StGB / §§ 168168



Warum gibt es illegale GerWarum gibt es illegale Gerääte?te?

Verwirrungstaktik der AufstellerVerwirrungstaktik der Aufsteller

VwGHVwGH--ErkenntnisErkenntnis 2009/02/00652009/02/0065 vom 16.10.2009 vom 16.10.2009 



Verschleierung der EinsatzhVerschleierung der Einsatzhööhenhen

WWüürfelspiel als Einsatzmultiplikatorrfelspiel als Einsatzmultiplikator

Erkenntnis UVS Salzburg Erkenntnis UVS Salzburg 
GeschGeschääftszahlftszahl
5/13755/45/13755/4--2009th 2009th 



Automatisierte HunderennwettenAutomatisierte Hunderennwetten

Erkenntnis UVS  TirolErkenntnis UVS  Tirol

GeschGeschääftszahlftszahl
2010/23/20112010/23/2011--3 3 

Keine Wette Keine Wette –– sondern GSPsondern GSP



Poker Poker --
ein Geschicklichkeitsspiel ?ein Geschicklichkeitsspiel ?

NEIN NEIN –– Poker ist GlPoker ist Glüücksspielcksspiel

Siehe  Siehe  -- §§ 1 GSpG1 GSpG
-- VwgH Entscheidung v. 08.09.2005 VwgH Entscheidung v. 08.09.2005 

Zl: 2000/17/0201 Zl: 2000/17/0201 



Fall Fall „„EngelmannEngelmann““

EUGH Entscheidung vom Sept. 2010, wonach EUGH Entscheidung vom Sept. 2010, wonach 
die Konzessionsvergabe bei Spielbanken die Konzessionsvergabe bei Spielbanken 
(Casinos) gemeinschaftswidrig und (Casinos) gemeinschaftswidrig und 
diskriminierend wardiskriminierend war

Jedoch keine Jedoch keine ÄÄnderung der Strafbarkeit nach nderung der Strafbarkeit nach 
§§ 168 StGB 168 StGB 
Verurteilung des Hr Engelmann beim LG Linz Verurteilung des Hr Engelmann beim LG Linz 
in 2. Instanz im Jin 2. Instanz im Jäänner 2011nner 2011



Leitsatz der GlLeitsatz der Glüücksspiellobbycksspiellobby

„„Alles bestreiten, Zeit gewinnen, nichts verraten, Alles bestreiten, Zeit gewinnen, nichts verraten, 
Fehler am Rande notieren, die einjFehler am Rande notieren, die einjäährige Frist hrige Frist 
des GSpG ist schnell vorbeides GSpG ist schnell vorbei……....““

GutachtenGutachten
StellungnahmenStellungnahmen

PresseaussendungenPresseaussendungen
Anzeigen gegen befasste OrganeAnzeigen gegen befasste Organe

HinauszHinauszöögern von Verfahrengern von Verfahren



S p i e l s u c h t ?S p i e l s u c h t ?

Je  weniger  GerJe  weniger  Gerääte te 
desto  weniger  Spielmdesto  weniger  Spielmööglichkeitenglichkeiten



Z u k u n f t ?Z u k u n f t ?

.. Schulung der EntscheidungstrSchulung der Entscheidungsträägerger

.. VerstVerstäärkte Kontrolltrkte Kontrolltäätigkeittigkeit

.. Klare Stellungnahmen der BehKlare Stellungnahmen der Behöördenrden

Eine umfangreiche und verstEine umfangreiche und verstäändliche Darstellung des ndliche Darstellung des 
Themas GLThemas GLÜÜCKSSPIEL finden Sie unter CKSSPIEL finden Sie unter www.bmf.gv.atwww.bmf.gv.at

DANKE fDANKE füür Ihre Aufmerksamkeitr Ihre Aufmerksamkeit

http://www.bmf.gv.at/
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